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FAQ Merkblatt zu COVID 
 
 
Was heisst 2G-Regel 
 
In Innenräumen von Restaurants-, Kultur-, Sport- und Freizeitbetrieben sowie zu Veranstaltungen 
im Innern haben nur geimpfte und genesene Personen Zugang (2G). Ausserdem muss an 
diesen Orten eine Maske getragen werden und es darf nur im Sitzen gegessen und getrunken 
werden. Zum Essen und Trinken kann die Maske ausgezogen werden. In Hotels gilt die 2G-Regel 
nur im Restaurant und in Wellnessanlagen. Angestellte von Restaurants sind von der 2G-Regel 
ausgeschlossen, müssen aber eine Maske tragen. 

Ausgenommen von der Covid-Zertifikatspflicht sind: 

• Religiöse Feiern, Bestattungen, Veranstaltungen im Rahmen der üblichen Tätigkeit und der 
Dienstleistungen von Behörden sowie Anlässe zur politischen Meinungsbildung sowie 
Selbsthilfegruppen mit bis zu 50 Personen. Hier gilt in Innenbereichen eine Maskenpflicht, ein 
Konsumationsverbot und die Kontaktdaten müssen erhoben werden. 

• Blutspendeaktionen gelten nicht als Veranstaltungen und fallen somit nicht unter die Covid-
Zertifikatspflicht. Für diese Aktionen gelten weiterhin die aktuellen Schutzmassnahmen. 

 
Was heisst 2G+ Regel 
 
Wo die Masken-/Sitzpflicht bei der Konsumation nicht möglich ist (z. B. Discos, Bars, Hallenbäder, 
Fitnesszentren etc.) gilt die 2G+ Regel. Das heisst Besucher*innen müssen dort geimpft oder 
genesen und zusätzlich getestet sein. Dann dürfen sie ohne Maske tanzen und im Stehen 
trinken. Von der Testpflicht ausgenommen sind Personen, deren Impfung, Booster oder Genesung 
nicht länger als vier Monate zurückliegt. 
 
 
Was heisst 3G-Regel 
 
Auch bei Veranstaltungen im Freien kann der Zugang ab 16 Jahren auf Personen, die geimpft, 
genesen oder getestet (3G) sind, beschränkt sein. Die Veranstalterin oder der Veranstalter kann 
freiwillig den Zugang auf geimpfte und genesene Personen (2G) beschränken oder auf die, die 
zusätzlich über ein Zertifikat für ein negatives Testresultat verfügen (2G+). Auf eine 
Zugangsbeschränkung kann verzichtet werden, wenn maximal 300 Personen eingelassen werden 
und die Besucherinnen und Besucher nicht tanzen. 
 
 
Was ist ein Covid-Zertifikat 
 
Das Covid Zertifikat ist der Beweis dafür, dass Du entweder geimpft, genesen oder getestet bist. 
Du musst es an vielen öffentlichen Orten (Restaurant Innenräume, Theater, Museen, Kinos usw.) 
vorweisen, um eingelassen zu werden. 
Es gibt 3 Arten ein solches Zertifikat zu bekommen:  

1) Du bist geimpft oder lässt Dich impfen 
2) Du bist nicht geimpft und lässt Dich testen 
3) Du hast COVID gehabt und hast deshalb ein Zertifikat 
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Wie lange ist das Zertifikat gültig? 
 
Das hängt davon ab, wie Du das Zertifikat erhalten hast. 

• Wenn Du vollständig geimpft bist, ist es direkt nach der 2. Impfung 1 Jahr lang gültig. 
• Wenn Du COVID gehabt hast, ist es ebenfalls 1 Jahr lang gültig. 
• Wenn Du einen Test gemacht hast, dann ist dieser 24 Stunden lang gültig, wenn Du einen 

Antigen-Schnelltest gemacht hast und 72 Stunden lang, wenn Du einen PCR-Test gemacht 
hast. Die Gültigkeitsdauer beginnt ab dem Zeitpunkt der Probeentnahme und wird aktiviert, 
sobald das Resultat bei Dir eintrifft. 

• Seit dem 16. November 2021 kannst Du auch ein Zertifikat über einen Antikörpertest 
beantragen. Dieser Test weist nach, dass Du in der Vergangenheit an Corona erkrankt bist 
und nun deshalb genug Antikörper hast. Der Antikörpertest kann beim Hausarzt oder in 
einer Apotheke gemacht werden. Dieses Zertifikat ist 90 Tage lang gültig. Den Test musst 
Du selber bezahlen. Dieses Zertifikat gilt nur in der Schweiz. In der EU werden solche 
Nachweise von den meisten Ländern derzeit nicht anerkannt. 

• Wenn Du ein drittes Mal geimpft bist (Booster), dann ist das Zertifikat danach ein weiteres 
Jahr lang gültig. 
 

 
Ich möchte mich impfen lassen, wo kann ich das tun?  
 
Es gibt sehr viele verschiedene Orte, wo Du Dich impfen lassen kannst. Am besten Du gehst auf 
die Webseite des Kantons Bern https://covid-kennzahlen.apps.be.ch/#/de/search, dort gibst Du die 
Postleitzahl von deinem Wohnort ein und siehst dann, wo und wann in deiner Nähe 
Impfmöglichkeiten bestehen. 
Nur noch an wenigen Orten muss man sich zuerst online anmelden - an den meisten Orten ist eine 
Anmeldung vor Ort während der Öffnungszeiten möglich. (Walk-In Betrieb).  
Zur Impfung musst Du mitnehmen: 

• Einen amtlichen Ausweis 
• Deine Krankenkassenkarte 
• Deinen Impfausweis, wenn Du einen hast 
• Deinen sechsstelligen Registrierungscode, wenn Du einen hast 

Personen ohne geregelten Aufenthaltsstatus (Sans Papiers) wenden sich für Informationen zur 
Impfung an die Beratungsstelle für Sans Papiers (https://sanspapiersbern.ch/aktivitaeten/) 
 
 
Ich möchte einen Booster (= 3.Impfung), wann und wo kann ich das tun? 
 
Frühestens 4 Monate nach der 2. Impfung kannst Du Dich für eine 3. Impfung (Booster) anmelden. 
Das Vorgehen für einen Booster ist grundsätzlich dasselbe wie beim normalen Impfen. Melde Dich 
wie beim Impfen über die Webseite des Kantons an oder wähle einen Walk-in Betrieb. 
Für den Booster musst Du mitnehmen:  

• Einen amtlichen Ausweis 
• Deine Krankenkassenkarte 
• Deinen Impfausweis, wenn Du einen hast 
• Deinen sechsstelligen Registrierungscode, wenn Du einen hast 
• Dein bestehendes Zertifikat 
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Ich möchte mich nicht impfen. Wie erhalte ich ein Zertifikat? 
 
Wenn Du Dich nicht impfen lassen willst. Kannst Du Dich an verschiedenen Orten mit einem PCR-
Test oder einem Antigen-Schnelltest testen lassen und erhältst dann ein Zertifikat. Es ist beim 
Antigen-Schnelltest 24 Stunden lang gültig und beim PCR-Test 72 Stunden lang. Für Reisen ins 
Ausland kann die Gültigkeit kürzer sein. 
ACHTUNG: Nicht alle Testzentren stellen Zertifikate aus. Erkundige Dich vorher ob ein Zertifikat 
ausgestellt wird. 
An den meisten öffentlichen Orten gilt die 2G oder 2G+ Regel. Das heisst wenn Du nur ein 
Testzertifikat hast, reicht das nicht mehr aus, um an öffentlichen Veranstaltungen in 
Innenräumen teil zu nehmen oder einen Club, eine Bar oder ein Restaurant zu besuchen. 
 
 
Wo kann ich mich testen lassen? 
 
Hier findest Du Orte in deiner Nähe, die PCR-Tests ausstellen: 
https://www.gsi.be.ch/de/start/themen/coronavirus/testen/wo-kann-ich-einen-covid-19-test-
machen-/orte-pcr-test.html. 
Es gibt auch Antigen-Schnelltests. Hier findest Du Orte, wo sie durchgeführt werden: 
https://www.gsi.be.ch/de/start/themen/coronavirus/testen/wo-kann-ich-einen-covid-19-test-
machen-/orte-antigen-schnelltest.html 
 
Nicht auf den offiziellen Listen steht das Testzentrum von Medica Care im Club le Ciel am Bollwerk 
31, 3011 Bern. https://www.medica-care.ch/ 
Öffnungszeiten: 
MO-DO: 09:00-19:00 Uhr 
FR: 09:00-20:00 Uhr (PCR-Speicheltest ohne Symptome nur bis 19:00h möglich) 
SA: 09:00-22:00 Uhr (PCR-Speicheltest ohne Symptome nicht möglich am Samstag) 
SONNTAGS GEÖFFNET! 
SO: 09:00-16:00 Uhr (PCR-Speicheltest ohne Symptome nicht möglich) 
 
Antigen-Schnelltests und gepoolte PCR-Tests sind kostenlos. Einzel-PCR-Tests sind nur unter 
gewissen Voraussetzungen kostenlos. 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov/testen.html#-1115954696 
 
 
Ich habe COVID gehabt, wie komme ich zu einem Genesenen-Zertifikat? 
 
Wenn Du beweisen kannst, dass Du in der Vergangenheit an COVID erkrankt bist und nun wieder 
gesund bist, kannst Du hier einen Antrag auf ein Genesenen-Zertifikat stellen: Webseite des 
Kantons Bern: https://www.gsi.be.ch/de/start/themen/coronavirus/zertifikat/informationen-zum-
covid-zertifikat.html  
oder Webseite des BAG: https://www.covidcertificate-form.admin.ch/ 
 
 
Wieviel kostet es sich impfen zu lassen? 
 
Die COVID Impfung ist für Dich gratis. Der Bund übernimmt die Kosten dafür. 
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Wieviel kostet es sich testen zu lassen? 
 
Antigen-Schnelltests und gepoolte PCR-Tests sind mittlerweile kostenlos und führen zu einem 
Covid-Zertifikat. Nur noch Einzel-PCR-Tests kosten etwas. In folgenden Fällen sind die Einzel-
PCR-Tests aber ebenfalls kostenlos, führen aber nicht zu einem Covid-Zertifikat: 

• Sie lassen sich aufgrund von Symptomen testen. 
• Sie haben eine Meldung der SwissCovid App erhalten. 
• Sie hatten Kontakt zu einem bestätigten Fall. 
• Sie haben eine Anweisung von einer kantonalen Stelle oder von einer Ärztin/einem Arzt 

erhalten, dass Sie sich testen lassen sollen. 
 
Die Testkosten für Auslandsreisen werden nicht vom Bund übernommen. Der Test kostet je nach 
Ort wo Du Dich testen lässt zwischen CHF 20.- und CHF 150.-. Informiere dich vor Auslandsreisen 
über die Einreisebestimmungen der jeweiligen Länder. Informationen dazu findest du hier: 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/auslandsreisen.html 
 
 
Wie oft muss ich mich testen lassen, wenn ich nicht geimpft bin? 
 
Wenn Du nicht geimpft bist, musst Du Dich immer dann testen lassen, wenn Du an einen Ort 
gehen willst, wo die 3G Regel gilt oder wenn Du Symptome der Krankheit hast. Das Zertifikat ist 
dann 24 Stunden (Antigen-Schnelltest) oder 72 Stunden (PCR-Test) gültig. Danach musst Du Dich 
wieder testen lassen, wenn Du an einen Ort gehen willst, wo die 3 G Regel gilt. An vielen Orten gilt 
mittlerweile die 2G oder 2G+ Regel. Das heisst, dass Menschen, deren Zertifikat nur auf einem 
Test beruht nicht eingelassen werden. 
 
 
Muss ich mich auch testen lassen, wenn ich bereits COVID gehabt habe? 
 
Wenn Du kein Zertifikat hast, musst Du Dich immer dann testen lassen, wenn Du an einen Ort 
gehen willst, wo Du ein Zertifikat vorweisen musst oder wenn Du Symptome der Krankheit hast. 
Wenn Du ein Zertifikat für Genesene hast, dann ist das 1 Jahr lang gültig nach Deiner Erkrankung, 
wenn Du Dich nicht noch zusätzlich impfen lässt. Dort wo die 2G+ Regel gilt, musst Du Dich dann 
testen lassen, wenn Deine Genesung mehr als 4 Monate zurück liegt. 
 
 
Muss ich mich auch testen lassen, wenn ich bereits einmal geimpft bin? 
 
Wenn Du erst einmal geimpft bist, musst Du Dich, bis zur zweiten Impfung, immer dann testen 
lassen, wenn Du an einen Ort gehen willst, wo die 3G-Regel gilt oder wenn Du Symptome der 
Krankheit hast. Die Erstimpfung und ein zusätzlicher Test reichen aber nicht aus, um an Orte zu 
gehen, an denen die 2G- oder 2G+ Regel angewendet wird. 
Wenn Du mit dem Impfstoff von Johnson und Johnson geimpft wurdest (nur 1 Impfung) musst Du 
Dich während 22 Tagen nach der Impfung immer dann testen lassen, wenn Du an einen Ort gehen 
willst, wo die 3G Regel gilt oder wenn Du Symptome der Krankheit hast. Nach 22 Tagen 
bekommst du dann das Zertifikat. 
Dort wo die 2G+ Regel gilt, musst Du Dich dann testen lassen, wenn Deine Impfung mehr als 4 
Monate zurück liegt. 
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Welche Impfstoffe werden verwendet? 
 
Es werden die Impfstoffe von Moderna, von Pfizer und von Johnson und Johnson verimpft. Die 
Impfstoffe von Pfizer und Moderna sind sogenannte mRNA Impfstoffe. Johnson und Johnson ist 
ein Vektorimpfstoff. 
Die Impfstoffe von Moderna und Pfizer werden 2x im Abstand von 1 Monat verimpft. Johnson und 
Johnson nur 1x. 
Es wird empfohlen, die Impfung mit einer 3. Impfung (Booster) aufzufrischen. Dies kann frühestens 
4 Monate nach der letzten Impfung geschehen. 
 
 
Kann ich wählen, welchen Impfstoff ich bekommen will? 
 
Im Prinzip ja. Es kann jedoch sein, dass der Impfstoff deiner Wahl gerade nicht verfügbar ist. In 
diesem Fall musst Du ein zweites Mal gehen. Wenn Du nur mit einem ganz bestimmten Impfstoff 
geimpft werden willst, verabredest Du am besten zuvor einen Termin und fragst, ob der Impfstoff 
vorhanden ist.  
 
Den Vektor Impfstoff von Johnson und Johnson, der nur 1x geimpft wird, gibt es nicht überall. 
In Bern und Umgebung an folgenden Orten: 
 

• Impfzentrum Insel – Janssen (Johnson & Johnson)  
Friedbühlstrasse 15  
3008 Bern  

• Pop-Up 
Westside Bern Brünnen  
Riedbachstrasse 100  
3027 Bern Brünnen 

• Pop-Up 
Shoppyland Schönbühl  
Bahnhofstrasse 4  
3322 Urtenen-Schönbühl 

• Pop-Up 
IKEA Lyssach  
Bernstrasse 25  
3421 Lyssach  

• Impfzentrum 
Impfzentrum MEDIN Biel – Janssen (Johnson & Johnson)  
Bahnhofplatz 2c  
2502 Biel 

• Pop-Up 
Panorama Center Thun  
Weststrasse 14  
3604 Thun 

• Impfzentrum 
Impfzentrum Thun (KKT) – Janssen (Johnson & Johnson)  
Seestrasse 68  
3600 Thun  

 
 
Ich habe COVID im Ausland gehabt? Wie kann ich ein Zertifikat bekommen? 
 
Wenn Du im Ausland an COVID erkrankt bist, kannst Du auf folgenden Seiten einen Antrag auf ein 
Zertifikat stellen, das in der Schweiz gültig ist:  
https://www.gsi.be.ch/de/start/themen/coronavirus/zertifikat/antrag-fuer-personen-mit-impfung-im-
ausland.html 
oder 
https://www.covidcertificate-form.admin.ch/ 
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Ich habe mich im Ausland impfen lassen? Ist das Zertifikat auch in der Schweiz gültig? 
 
Wenn Du Dich im Ausland gegen COVID hast impfen lassen, kannst Du auf folgender Seite einen 
Antrag auf ein Zertifikat stellen, das in der Schweiz gültig ist: 
https://www.gsi.be.ch/de/start/themen/coronavirus/zertifikat/antrag-fuer-personen-mit-impfung-im-
ausland.html 
Es sind nicht alle Impfstoffe, die im Ausland verabreicht werden, in der Schweiz anerkannt. 
 
 
Ist mein Impfzertifikat auch im Ausland gültig? Kann ich damit reisen? 
 
Die Einreisebestimmungen in die Schweiz nach einem Auslandaufenthalt findest Du hier: 
https://www.gsi.be.ch/de/start/themen/coronavirus/massnahmen/einreisebestimmungen.html 
Ob das Schweizer COVID-Zertifikat auch im Land in das Du reisen willst anerkannt ist und ob Du 
Dich zusätzlich testen lassen musst vor der Reise, erfährst Du hier: 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/auslandsreisen.html#-1825216910 
 
 
Wo kann ich mich über COVID in meiner Sprache informieren? 
 
Hier findest Du Informationen zur COVID Impfung in 16 Sprachen: 
https://isabern.ch/informationen-zur-covid-impfung-in-16-sprachen/ 
Hier findest Du allgemeine Informationen zur Corona Virus Pandemie in vielen Sprachen: 
https://isabern.ch/informationen-zur-corona-virus-pandemie-in-meiner-sprache-information-about-
the-corona-pandemic-in-my-language-informations-concernant-la-pandemie-dans-ma-langue/  
 
 
 
Wo kann ich mich über COVID im Kanton Bern informieren? 
 
Auf der folgenden Webseite:  
https://www.besondere-lage.sites.be.ch/de/start.html 
 
 
Allgemeine Auskünfte: 
Hotline Corona Kanton Bern: 031 636 87 87  
Täglich: 08:00 - 20:00 Uhr 
 
Infoline COVID-19-Impfung: 
Für allgemeine Impffragen aus der Bevölkerung: 0800 88 66 44 
Täglich: 06:00 - 23:00 Uhr 
 
Impfung im Kanton Bern: 
Registrierung und Terminbuchung für die Corona-Impfung: 031 636 88 00 
Täglich: 08:00 - 20:00 Uhr  
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